
Anhang 1 zum Mietvertrag der Ochsenalm Rodenbach

Mietbedingungen:

• Es ist eine Anzahlung in Höhe von 50€ bei Vertragsunterzeichnung zu leisten

-Zeigt der Mieter den Ausfall der Veranstaltung an, so werden dem Mieter 50 €
Verwaltungsgebühren berechnet und somit die Anzahlung einbehalten.

• Die Mietzahlung  und die Zahlung der Kaution erfolgen spätestens bei Schlüsselübergabe (die

Anzahlung wird verrechnet)

• Sollten externe Starkstromverbraucher (wie z.B. Kühlanhänger, Imbisswagen, Pizzaöfen) aufgestellt

werden, muss dies vorab durch den Hüttenwart geprüft werden. Die Stromkosten werden dem

Mieter separat in Rechnung gestellt (30ct./ kWh).

• Die Nutzung der Einrichtung im Innen- und Außenbereich sowie der Parkplätze und der Gehwege

und Spielgeräte geschieht auf eigene Gefahr.

• Zum Ende der Mietdauer ist die Ochsenalm sowie das Außengelände sauber von Müll und

besenrein vom Nutzungsberechtigten zu übergeben

• Alle benutzten Gläser sind mit mindesten 60° heißem Wasser zu spülen, die Abstellflächen,

benutzte Elektrogeräte und Tische sowie Aschenbecher sind zu reinigen

• Die Stühle sind wieder aufzustuhlen, siehe Bild Gastraum

• Das Einschlagen oder Einschrauben von Nägeln, Schrauben etc. ist zu unterlassen

• Dekoartikel, Klebebänder etc. sind vollständig zu entfernen

• Die Müllentsorgung wird durch den Nutzungsberechtigten selbst durchgeführt

• Feuer darf nur dort entzündet werden, wo eine geeignete Vorrichtung im Außenbereich vorhanden

ist und bedarf der ständigen Überwachung! Die Asche ist, auch von selbst mitgebrachten Grills, am

unteren Plateau an der vorgesehen Stelle zu entsorgen.

• Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist verboten

• Schaden an der Mietsache sind dem verantwortlichen Hüttenwart unverzüglich zu melden.

• Lärm: Die Lärmschutzverordnung ist einzuhalten, (Nachtruhe zwischen 22:00 und 6:00 Uhr)

• Zuwiderhandlungen, insbesondere grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Art, können zivilrechtliche

Folgen mit Entschädigungsansprüchen gegen den Nutzungsberechtigten nach sich ziehen.

• Hüttenwart:  Zwecks Übergabe der Ochsenalm setzen Sie sich bitte 14 Tage vor Ihrem

Veranstaltungstermin mit Marc Schmidt, Tel.: xxxxxx, in der Zeit zw. 16:00 und 20:00 Uhr in

Verbindung.



Datenschutzrichtlinien entsprechend Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die im Mietvertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,

Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die allein zum Zwecke der Durchführung des

beabsichtigten/bestehenden Vertragsverhältnisses (z.B. Nebenkostenabrechnung, Erfüllung

Mietvertrag) notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen

(Art. 6, Nr. 1-4 DSGVO) erhoben. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen

Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des

Betroffenen. Eine solche Einwilligung erteilen Sie im folgenden Abschnitt freiwillig. Ich bin damit

einverstanden, dass die von mir vorstehend angegebenen personenbezogenen Daten für

nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden.

Zweck: Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die oben aufgeführten personenbezogenen Daten vom

Verschönerungsverein Rodenbach 1921 e.V., vertreten durch die jeweiligen Mitglieder des nach § 26

BGB eingesetzten Vorstands, zum Zweck der Terminabstimmung zur Übergabe und Rückgabe des

Mietobjekts an den jeweiligen Dienstleister weitergegeben werden dürfen. Diese Daten werden nur

im Rahmen einer notwendigen Beauftragung von externen Dienstleistern seitens des

Verschönerungsvereins Rodenbach 1921 e.V. weitergegeben.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verschönerungsverein Rodenbach

1921 e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder

gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail  an den

Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.

die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Diese Einwilligung erteile ich freiwillig.

Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen würden, wenn ich sie nicht erteile oder sie

widerrufe. Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.


